
www.BePeFo.de - Information 

Arbeitsrecht 
(Nr. 87/2005) 

 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall – 
Beginn des Sechs-Wochen-Zeitraums 

im Anschluss an  
Erziehungsurlaub/Elternzeit 

 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
1. 
Eine volle Erwerbsminderung im Sinne des Rentenversiche-
rungsrechts schließt krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit ge-
mäß § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) nicht aus. Es be-
steht kein Grund, den Arbeitgeber bei besonders schweren Er-
krankungen des Arbeitnehmers, die sogar eine zeitweise oder 
dauernde volle Erwerbsminderung zur Folge haben, von den 
sozialen Verpflichtungen des EFZG freizustellen. 
 
2. 
Erkrankt der Arbeitnehmer während des ruhenden Arbeitsver-
hältnisses (hier: Erziehungsurlaub), wird die Zeit des Ruhens 
nicht auf den Sechs-Wochen-Zeitraum des § 3 Abs. 1 EFZG 
angerechnet. Dieser Zeitraum beginnt nicht mit der Erkrankung, 
sondern mit der tatsächlichen Verhinderung an der Arbeitsleis-
tung infolge der Krankheit. Das ist der Zeitpunkt der Aktualisie-
rung des Arbeitsverhältnisses. 
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